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Wasserrecht;
i Antrag auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis gemäß 5 15 WHG für das Zuta-
3 gefördern von Grundwasser aus dem Brunnen II Söldenau; Prüfung der bestehen-
\ den Wasserschutzgebietsverordnung
_ Antragsteller: Wasserbeschaffungsverband Söldenau, Bräuhausstraße 1, 94496

Ortenburg;

Anlage(n): Antrag i. R. (7-fach)
i Gutachten

Gebühren- und Auslagenberechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie das Gutachten des amtlichen Sachverständigen im o. g.
wasserrechtlichen Verfahren.

Wir bitten, dem Wassewvirtschaftsamt Deggendorf einen Bescheidsabdruck, sowie
eine Fertigung der Antragunterlagen zuzuleiten. Wir bitten um Ubersendung der Ge-
nehmigungsunterlagen im pdf-Format.

Die Begutachtung der Grundwasserentnahme im wasserrechtlichen Verfahren ist
gem. 5 1 UGebO auslagen- und gebührenpflichtig. Der zu erstattende Betrag wird
gemäß beigefügter Rechnung festgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

f Mocker

‚ß
3 ' Standort Telefon I Telefax E-Mail / Internet
5  Detterstraße 20 +49 991 2504-0 poststeIIe@wwa-deg.bayern.de
ä _ 94469 Deggendorf +49 991 2504-200 wumwwa-degbayemde
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l 4.2-4532.1-PA-138-15858/2024 10.05.2024

GUTACHTEN

im wasserrechtlichen Verfahren

i
zum Antrag Wasserbeschaffungsverbandes Söldenau, Bräuhausstraße 1, vertr. durch Hr. Hans-
Georg Augustinowski‚ 94496 Ortenburg — Söldenau auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis
für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser aus dem Brun-
nen II Söldenau auf Grundstück-FI. Nr. 76, Gemarkung Söldenau; Markt Ortenburg
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1 ANTRAG UND SACHVERHALT

1.1 Antragsteller und wasserrechtlicher Tatbestand
Der Wasserbeschaffungsverband Söldenau beantragt mit Schreiben vom 08.11.2019 eine geho-
bene Erlaubnis für das Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser aus dem Brunnen II
Söldenau auf Grundstück-FI. Nr. 76, Gemarkung Söldenau, Markt Ortenburg.

l

Beantragt wird das Zutagefördern von Grundwasser im folgenden Umfang: -

Maximal [m3/a] 30.000

Das zutage geförderte Grundwasser soll zur Trinkwasserversorgung verwendet werden.

1.2 Antragsunterlagen

Folgende Unterlagen des Büros für Geologie Bertlein GmbH, Dipl.-Geol. R. Bertlein, Joseph-
Rathgeber-Str. 8, 84375 Kirchdorf am lnn wurden zur Beurteilung vorgelegt:

- Erläuterungsbericht
- topografischer Übersichtsplan mit Versorgungsgebiet M = 1 : 25.000 .
- Lageplan mit Versorgungsgebiet M = 1 : 5.000
- Lageplan mit Höhenlinien, Leitungen und Schutzgebiet M = 1 : 5.000
- Daten des Wasserversorgers ab 2008 '
- Entnahme, Verbrauch, Verlust
— Rohwasseranalysen
- Reinwasseranalysen »
- Systemskizze

Die Antragsunterlagen sind zur wassewvirtschaftlichen Beurteilung geeignet und ausreichend.

1.3 Beschreibung des Vorhabens

Der Wasserbeschaffungsverband Söldenau betreibt seit 1999 den Brunnen ll Söldenau. Die Be-
willigung vom 25.05.1999, ergänzt am 21.03.2000 endete am 31.12.2019. Versorgt werden die
Ortsteile Bindering, Söldenau, Weinberg und Wenig, sowie ein Nordteil von Kamm. Die bean- '
tragte Entnahme von Grundwasser dient zur Sicherstellung der Trinkwasser-, Brauchwasser-
und Löschwasserversorgung. Zum Schutz des Trinkwassers aus dem Bohrbrunnen besteht das
Wasserschutzgebiet Söldenau, festgesetzt im Jahr 2002.
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2 PRÜFUNG DES AMTLICHEN SACHVERSTÄNDIGEN

N 2.1 Allgemeines

Die Prüfung der Antragsunterlagen ist auf die wasserrechtlichen Belange beschränkt. Sie ist
keine eingehende technische Entwurfsprüfung. Auch Fragen der Standsicherheit von Bauwer-
ken, des Arbeitsschutzes u.a. wurden nicht geprüft.

2.2 Ergebnis der Prüfung

l 2.2.1 Alternativenprüfung
i

Der bestehende Brunnen erschließt ein gespanntes Grundwasservorkommen aus dem Tertiär
, und der Kreide — es handelt sich hierbei um Tiefengrundwasser. Im Landesentwicklungspro-
t gramm für Bayern ist unter Punkt 7.2.2 zu Tiefengrundwasser folgender Grundsatz festgelegt:

„(G) Tiefengrundwasser soll besonders geschont und nur für solche Zwecke genutzt werden, für
die seine speziellen Eigenschaften notwendig sind.“ Begründet wird dies damit, dass „Grund-
wasser in tieferen Grundwasserstockwerken (Tiefengrundwasser) vor nachteiligen Verände-
rungen durch menschliche Aktivitäten besonders gut geschützt“ ist und „sich nur langsam“ er-
neuert und „auf Grund seines hohen Alters zumeist noch von natürlicher Reinheit“ ist. „Es stellt
deshalb eine „eiserne Reserve“ für die Versorgung der Bevölkerung in besonderen Not- und Kri-
senfällen dar. Bei jedem Eingriff in Tiefengrundwasser - auch bei nachhaltiger Nutzung — be-

. steht ein besonderes Risiko nachteiliger irreversibler Veränderungen. Vorhaben, die mit Gefah-
2 ren für das Tiefengrundwasser verbunden sind, wie tiefgreifender Rohstoffabbau, tiefe Bohrun-
i gen, Verpressungen u.ä., sollen daher vermieden werden.
l Tiefengrundwasser soll solchen Zwecken vorbehalten bleiben, für die Wasser von besonderer

Reinheit oder von hoher Temperatur erforderlich ist (z.B. Heilwasser, Mineralwasser, Thermal-
wasser einschließlich der Nutzung von Tiefengeothermie). Dabei sind besonders strenge Maß-
stäbe an eine sparsame Nutzung anzulegen. Zur Schonung von Tiefengrundwasser sollen des-
halb bereits genutzte, aber belastete Grundwasservorkommen nicht aufgegeben, sondern — so-
weit wirtschaftlich zumutbar — saniert werden."
Demnach muss die Nutzung tiefer Grundwässer auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

. Vom Antragsteller wurde deshalb eine Alternativenprüfung durchgeführt:
Der Gutachter kommt zum Schluss, dass auf die Förderung von Trinkwasser aus dem Brunnen
mittelfristig nicht verzichtet werden kann, da ohne diese Trinkwassermenge die Bedarfsdeckung
im Versorgungsgebiet nicht mehr gewährleistet ist.
Aus Sicht des amtlichen Sachverständigen ist hierzu Folgendes festzustellen: .
Trinkwasser in ausreichender Menge aus oberflächennahen Grundwasservorkommen steht in
der Gemeinde Ortenburg nicht zur Verfügung.
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l M-it der Verbundleitung zwischen dem Versorgungsbereich der Stadtwerke Vilshofen und dem
‘ Ortsnetz des Marktes Ortenburg wurde im Jahr 2021 eine zusätzliche Versorgungmöglichkeit

mit Wasser des Zweckverbands Bayerischer Wald geschaffen. Eine Konzentration der Wasser-
versorgung auf eine oder wenige Großanlagen mit Verzicht auf dezentrale Gewinnungsanlagen
birgt erhebliche Gefahren für die Versorgungsicherheit, sodass aus wassen/virtschaftlicher einer
ortsnahen Wasserversorgung der Vorzug zu geben ist — sofern hierfür die entsprechenden Vo-
raussetzungen vorliegen.

Aus wassenivirtschaftllcher Sicht besteht daher grundsätzlich Einverständnis mit der weiteren
Wassergewinnung aus dem Brunnen Söldenau II.

2.2.2 Bedarfsnachweis
Der derzeitige Bedarf des Versorgungsgebietes mit rd. 400 versorgten Einwohnern betrug im
Durchschnitt ca. 20.000 m’/Jahr (inkl. Netzverluste). Die aus dem Brunnen II geförderte Menge
hat somit einen Anteil an der Gesamtversorgung von etwa 100 %.

Gemäß Wasserbedarfsermittlung kann für den Versorgungsbereich derzeit durchschnittlich

— Tagesbedarf 58 m3/d (max. 140 m3/d)
— ein mittlerer Monatsbedarf 1.767 m3/mo
— ein Jahresbedarf 21.200 m’/a _

angesetzt werden.
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i 2.2.2.1 Entwicklung des Wasserbedarfs

Die gemessene Ableitung der Jahre 2008 — 2020 ergab sich wie folgt:

Eigen- Wasser-
WGATBII Verbrauch Verbrauch Rechn. Proz.

Jahr .. Verkauf verbrauch . . . abgabe
Soldenau .. Bindenng Weinberg Verluste Verlust

Soldenau gesamt

I

2015 18.802 194.138 17.949 17.949 m
2016 17.446 194.072 16.765 16.765
2017 15.301 198.246 13.897 11.155 1.046

g 2018 21.190 205.103 17.858 1.283 19.872 1.318

mmm EEEEM
2.2.1.2 Prognose für die Entwicklung des Zukunftsbedarfs

Nach der Prognose ergibt sich folgender zukünftiger Wasserbedarf im Versorgungsgebiet des
Brunnen II Söldenau, in 20 Jahren:

— Tagesbedarf 61 m3/d (max. 151 m3/d)
— ein Monatsdurchschnitt von 1.850 m3/mo
— ein Jahresbedarf von 22.200 m3/a
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Der abgeschätzte, künftige Wasserjahresbedarf kann mit der beantragten Jahresmenge von
30.000 m3/a für den Brunnen Il Söldenau gedeckt werden. w

2.2.1.3 Deckung des Wasserbedarfs:

Der Bedarf liegt im Bereich der förderbaren Grundwassermenge aus dem Brunnen II. lm Versor-
gungsgebiet stehen keine weiteren, eigenen Wassergewinnungsanlagen zur Verfügung. Mit
dem Anschluss an die Wasserversorgung Bayerischer Wald über die Stadt Vilshofen wurde ein
2. Standbein für das Versorgungsnetz des Marktes Ortenburg hergestellt. '

2.2.1.4 Beurteilung des Bedarfsnachweises '

Die beantragte Ableitungsmenge entspricht dem nachgewiesenen und absehbaren Bedarf für
die Dauer der gehobenen Erlaubnis.

2.2.2 Brunnenausbau

In der später zum Förderbrunnen ausgebauten Versuchsbohrung Söldenau mit einer Tiefe von
83 m wurde der mit dem ursprünglichen Brunnen (Endteufe 32 m) erschlossene obere Grund- _
wasserleiter „zur Gänze durchörtert und ein weiterer tieferliegender und ebenfalls artesisch ge-
spannter Grundwasserhorizont erschlossen“. Der bestehende Brunnen wurde „überbohrt und
auf den tieferliegenden Horizont abgeteuft“. Der aktuelle Brunnen erschließt nach Absperren

v oberflächennaher Grundwasserzutritte demzufolge einen höheren Grundwasserhorizont mit
' zwei Zuflusszonen zwischen 25 und 27 m u.GOK bzw. 33 und 34 m u.GOK, welcher dem Tertiär

zuzuordnen ist, und einen tieferen Grundwasserhorizont, der — auf Basis der durchgeführten
Termperaturlogs — ebenfalls mehrere Zuflusszonen beinhaltet.

Die hydraulisch aktiven Bereiche zwischen 32 und 35 m u.GOK (Tertiär) bzw. zwischen 69 und
72 m u.GOK wurden gemeinsam verfiltert — mithin liegt ein hydraulischer Kurzschluss vor (vgl.
Ziffer 2.2.4 Wasserbeschaffenheit).

Beide erschlossenen Grundwasserhorizonte sind gespannt, wobei sich unterschiedliche Druck-
spiegel, allerdings jeweils über Gelände, ergeben haben: es handelt sich um artesisch gespann-
tes Grundwasser.

Aus versorgungstechnischer Sicht bestehen gegen die beabsichtigte Verwendung für den Über- v
gangszeitraum der Bescheidslaufzeit keine Einwendungen, wenn zeitnah und termingerecht die
Inhalts- und Nebenbestimmungen umgesetzt werden.

2.2.3 Beurteilung des nutzbaren Grundwasserdargebots

Die vom Gutachter mit Werten zwischen 50 und 200 mm/a, im Mittel mit 100 mm/a bezifferte
Grundwasserneubildung (=3,2 I /s*km2) ist nicht nachvollziehbar, zumal Lage und Größe des .




























































































































































































